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Kantonsrat 

P 853 

Postulat Cozzio Mario und Mit. über hitzeresiliente Gebäude und einen zeitge-

mässen Umgang mit dem Denkmalschutz 

eröffnet am 22. Juni 2026 

Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, mit welchen Massnahmen Gebäude besser ge-

gen sommerliche Hitze geschützt werden können. Dabei sollen bestehende Zielkonflikte zwi-

schen dem Denkmalschutz, den Nutzungserfordernissen und der Klimaanpassung neu be-

wertet und wo nötig gesetzliche oder regulatorische Anpassungen vorgeschlagen werden. 

 

Begründung: 

Die Zahl der Hitzetage nimmt auch im Kanton Luzern zu. Betroffen sind unter anderem auch 

ältere öffentliche Gebäude. Der Kanton Luzern verfolgt zu Recht ambitionierte Ziele im Be-

reich der Energieeffizienz, der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Diese Ziele dürfen nicht 

in Frage gestellt werden. Vielmehr stellt sich die Frage, wie Gebäude gleichzeitig energieeffi-

zient, denkmalgerecht und für ihre Nutzerinnen und Nutzer gesund und funktional bleiben 

können. 

 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass insbesondere denkmalpflegerische Vorgaben notwendige 

Anpassungen teilweise erheblich erschweren oder verzögern. Das Luzerner Gesetz über den 

Schutz der Kulturdenkmäler verpflichtet den Kanton, schutzwürdige Objekte langfristig zu er-

halten. Veränderungen an geschützten Gebäuden sind bewilligungspflichtig. Heute stellt sich 

zunehmend die Frage, ob bei Gebäuden die Erhaltung historischer Substanz und die Gewähr-

leistung eines zeitgemässen, gesundheitlich unbedenklichen Betriebs ausreichend miteinan-

der in Einklang gebracht werden. Ein Schulzimmer, das regelmässig Temperaturen von über 

30 Grad erreicht, erfüllt seinen Zweck kaum noch. Die Konzentrationsfähigkeit der Schülerin-

nen und Schülern ist beeinträchtigt, der Unterricht ist erschwert und die Lehrpersonen sowie 

weitere Mitarbeitende sind belastet. Dasselbe gilt bei Verwaltungs- und Bürogebäuden, Ge-

sundheits- oder Betreuungseinrichtungen und Wohngebäuden. 

 

Dabei stehen verschiedene Massnahmen zur Verfügung, welche weder die ökologischen Ziel-

setzungen noch den Denkmalschutz grundsätzlich in Frage stellen. Denkbar sind etwa Be-

schattungslösungen, Begrünungen, optimierte Lüftungskonzepte, Sonnenschutzverglasungen 

oder andere reversible respektive minimal invasive bauliche Anpassungen.  

 

Zu prüfen ist insbesondere, ob bei den Gebäuden ein stärkeres Gewicht auf die tatsächliche 

Gebrauchstauglichkeit und den Gesundheitsschutz gelegt werden soll. Ebenso ist zu prüfen, 

ob die kantonale Denkmalpflege über ausreichend klare Grundlagen verfügt, um Klimaanpas-

sungsmassnahmen im Einzelfall grosszügiger zu bewilligen, sofern dadurch der denkmalpfle-

gerische Wert eines Gebäudes nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
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Klimaanpassung und Denkmalschutz dürfen nicht als Gegensätze verstanden werden. Viel-

mehr braucht es einen zeitgemässen Rahmen, der beide Anliegen verbindet und sicherstellt, 

dass Gebäude auch unter veränderten klimatischen Bedingungen ihren Zweck erfüllen kön-

nen. 

 

Cozzio Mario 

 

 

 


